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ttnid man ein JFoiSttutrtljl ? 

Sluf @nmb der für die ^taat^forstberivaltunft^beumten 

in Seutfchlauö, Deftoretdj und der ©chtoetz erluffenen 

1£ Siepfattoc und Verordnungen 

herausgegeben 

l^^-vou 

P n r itexmtetstrr, 
Sßrofeffor an der gorstafademie ^t)avanbt. j jBiyft", . . 

SDruđ tab Verlag der ^operg'fchen |||$hmtblung-
1887. 
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#NNWie wird man ein Fotstwirth? 

#NP 

Auf Grund der für die StaatSforstVerWaltungSbeamten 

in Deutschlaud, Oesterreich und der Schweiz erlassenen 

Regulative und Verordnungen 

# 

herausgegeben 

Von 

#AAMax Neumeister, 
professor an der Forstakademie Tharandt. 

#MMLeipzig, 
#PPDruck und Verlag der Roßberg'schen Buchhandlung. 

#GG1887. 



ie grofje Bedeutung der SfÖaldungen im Raushalte 
der Plaint und 3SoIfgwirthfchaft wirb allfeitig anerfannt. 
25er 2Bertl) ber SBaldungen iji alz ein unmittelbarer und 
ein mittelbarer zu unterfcheiben. 3n unmit te 16ar er 
SÜBeife nü^en ste durch die Erzeugung einer großen -Jftenge 
don Sftohftoffen, bie entWeber ganz unentbehrlich ober doch 
Schwer anderweitig zu erfe^en ftnb unb in m i t t e l b a r e r 
burch den mechanifchen Sc|u£, Welchen fte gegen mannig* 
fache (Šlementarereigniffe bieten unb durch den ©influjj auf 
die ÜBärme und geuchtigfeitzöechältniffe don ßuft und SSoden. 
®tefer ©influfj mufj im Mima und DueHenretchthum einer 
©egend bemerflich fein. @3 ist fonach erllärlicr), dafj eine 
fortgefetjte unvernünftige Ausbeutung des 233albe3 deffen 
©rjstenz untergräbt und das 2Öo l̂ bon Sand und Seuten 
gefährdet. Stuf der anderen Seite ift nicht zu tierfennen, 
dafj eine rationelle $3eWirtr)fchaftung der forsten beadjtenö* 
Wertt)e finanzielle Erfolge stchert. §ierin liegt genügende 
SSeranlaffung, dafj die Staaten auf eine zwecfentfyredjende 
Sorftwirthfchaft ein grojješ ($5eWicr}t zu legen r)a&en. ©ieS 
bezieht fich nicht nur auf die im ©taatšbejig Befindlichen 
SÖalbungen, fondern auch auf diejenigen der Korporationen 
und privaten. 

&ie @igenthümlich!eiten beS forstlichen (SeWerbeS, baf$ 
die -Jcaturfräfte und ba§ Äapttal überwiegen, und baJ3 2öirchs 

fchaftgfehler entweder gar nicht oder nur in längerer 3eit 
auszugleichen find, rechtfertigen gan# Befonderž die Aufgabe 
der Staaten, für die 33efchaffung hinreichend durchgebildeter 
Sorftbeamten beforgt gu fein. "Dadurch Wirb nicht allein ben 
StaatzWaldungen gedient, fondern anty den privaten und 
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